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 Veröffentlicht am 18.11.2003

Norm

StGB §159

Rechtssatz

Zahlungsunfähigkeit liegt dann vor, wenn der Schuldner durch dauernden Mangel an 4üssigen Mitteln nicht im Stande

ist, alle fälligen Schulden bei redlicher wirtschaftlicher Gebarung in angemessener Frist zu begleichen.
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